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1    Rechtsgrundlagen  
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2017 
(GVBI. S. 375) 

    

  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. 
S. 260) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 230) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

    Allgemeines Wohngebiet  

Nicht störende Handwerksbetriebe gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von 
fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 
BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen un-
zulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

− Stellplätze und 

− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

    

WA 
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  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

  WH .... m ü. NN  Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
bei Hauptgebäuden mit Satteldach am Schnittpunkt der Außenwand 
(außen) mit der Dachhaut (außen) gemessen. 

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder 
Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst 
gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bau-
teile maßgeblich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch nicht mehr als 
untergeordnet einzustufende Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dach-
aufbauten, die im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit 
der Dachhaut liegen. Hier ist die Wandhöhe am Schnittpunkt der 
Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehres, 
Zwerchgiebels oder Dachaufbaus zu messen. Untergeordnet sind 
diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, 
gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegenüberliegenden 
Hauswände, einnehmen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  FH .... m ü. NN  Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablone) 
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    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablone) 

    

    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

  Nebenanlagen und 
sonstige bauliche Anla-
gen außerhalb der über-
baubaren Grundstücks-
fläche 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen sowie nicht überdachte Stellplätze und Garagen auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Zu Verkehrs-
flächen ist mit überirdischen baulichen Anlagen ein Mindestabstand 
von 1,00 m freizuhalten, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs nicht zu beeinträchtigen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

  E ... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt: 

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller Verkehrsflä-
chen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

E 
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  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungs-
leitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer Bau-
weise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

  Versickerung von Nie-
derschlagswasser 

 

 In dem Baugebiet ist das anfallende Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück über die belebte Bodenzone (z.B. Muldenversickerung, 
Flächenversickerung) gemäß den üblichen Vorgaben in den Unter-
grund zu versickern.  

Nicht sickerfähiges Niederschlagswasser ist dem vorhandenen Re-
genwasserkanal zuzuleiten. Die maximale Einleitmenge in den öf-
fentlichen Regenwasserkanal beträgt 0,5 l/s pro Grundstück. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

  Kellergeschosse in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind Kellergeschosse nicht 
zulässig.  

Ausnahmsweise können wasserdicht und auftriebssichere Kellerge-
schosse zugelassen werden, wenn durch eine hydrogeologische Un-
tersuchung nachgewiesen wird, dass eine Beeinträchtigung der Um-
gebungsbebauung nicht zu erwarten ist. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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    Öffentliche Grünfläche als Pufferzone ohne bauliche Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke)  

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen. Abgehende 
Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehöl-
zen (z.B. Thuja) unzulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung 
zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverord-
nung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. Ausnahmsweise sind solche Obstbaum-
Sorten zulässig, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger 
für die o.g. Erkrankungen sind. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hängebirke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 

Öffentliche Grünfläche 
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   Feld-Ulme Ulmus minor 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Echte Mehlbeere Sorbus aria 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Gebirgs-Rose Rosa pendulina 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"An der Illerau" der Stadt Immenstadt i. Allgäu  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

  Inkraftsetzung der Ab-
standsflächen 

 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).  

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

    

  Dachformen  Die vorgeschriebene Dachform gilt nur für Dächer von Hauptgebäu-
den. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gau-
pen, Eingangsüberdachungen) sowie Garagen und sonstige Neben-
anlagen (z.B. Geräteschuppen, etc.) sind andere Dachformen zuläs-
sig.  

Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 
50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich 
gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:  

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind unzulässig 

− Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind unzulässig 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene des 
Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des Haupt-
gebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite 
(Außenkante Außenwand) sowie für geneigte Dächer von Garagen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 

    

  Solar- und Fotovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten Dach-
neigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie befestigt 
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 werden, auszuführen. Die Ausführung thermischer Solar- bzw. Foto-
voltaikanlagen auf Flach- und Pultdächern, bei Garagen und Neben-
gebäuden, ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− die maximale Höhe der Oberkante der Module gegenüber dem 
jeweils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der Dachhaut be-
trägt 1,00 m (Aufständerung) und 

− der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächst-
gelegenen Dachkante (Attika, Traufe, Ortgang) muss mindestens 
0,50 m betragen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablone) 

    

  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 26° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der jewei-
ligen Giebelseite: 1,25 m (frei stehende Bauteile wie Stützen etc. 
unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unberück-
sichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

Dacheinschnitte ohne eine vollständige Überdachung (so genannte 
Negativgaupen) sind nicht zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Mindestdachüberstand  Der Mindestdachüberstand (Abstand zwischen Außenkante der Au-
ßenwand und Außenkante des am weitesten überragenden Bauteils 
des überstehenden Daches, waagrecht gemessen) bei geneigten Dä-
chern bei Hauptgebäuden beträgt 

− an allen Ortgangseiten (Giebel): 1,00 m 

− an allen Traufseiten: 0,45 m  
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(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt 

ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, 
Betondachsteine etc.) zulässig.  

Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune Töne zulässig, dies 
gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

  Einfriedungen und Stütz-
konstruktionen in dem 
Baugebiet  

 Sämtliche Einfriedungen und Stützkonstruktionen sind gegenüber 
der öffentlichen Verkehrsfläche um mind. 0,25 m zurückzusetzen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- oder Neben-
gebäude) zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    
    

    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

    Kanalschachtdeckel; Darstellung der Kanalschachtdeckelhöhen 
ü. NN, als Referenzhöhen zur Festsetzung der Wand- und Firsthöhen 
ü. NN (siehe Planzeichnung) 

    

  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

K 
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Für eine ausreichende Ortsrandeingrünung zur freien Landschaft hin 
wird die Pflanzung von Sträuchern empfohlen. 

    

  Biotopschutz  Angrenzend an das geschützte Biotop (siehe Planzeichnung) muss 
gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG die landwirtschaftliche Nutzung so aus-
geübt werden, dass die Biotope nicht zerstört oder erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigt werden. 

    

    Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG ("Illeraltwasser bzw. Aubach im 
Seifener Becken östlich der Ortschaft Seifen" (Nr. 8427-0070-005/ 
-007/ -008)); Lage außerhalb des Geltungsbereiches 

Vor Beginn der Bauarbeiten im Plangebiet ist das Biotop gemäß 
DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen) auszuzäunen. 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Biotops führen können, sind 
verboten. Das heißt in der zu den Privatgärten angrenzenden öffent-
lichen Grünfläche sind beispielsweise Ablagerungen von Gartenab-
fällen, Kompost oder Holz sowie eine gärtnerische Nutzung der Flä-
che ebenso wie eine nicht fachgerechte Pflege der Hecke (zum Bei-
spiel durch die Umwandlung in eine Schnitthecke) unzulässig. 

    

  Empfehlenswerte 
Obstbaum-Sorten  
hinsichtlich des Feuer-
brandes  

 Obstbaum-Sorten, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger 
für den Feuerbrand sind, können beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachge-
biet Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Apfel-Sorten 
gelten nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, Rheini-
scher Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Re-
wena und Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund ihrer 
besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrand-Krankheit sollten Birnen 
und Quitten grundsätzlich nicht angepflanzt werden. 

    

  Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser 

 Die unter "Versickerung von Niederschlagswasser" genannten übli-
chen Vorgaben zur Bemessung, Planung und (konstruktiver) Aus-
führung von Sickeranlagen sind den DWA-Regelwerken M 153 und 
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A 138 oder bei kleinen befestigten Flächen unter 1.000 m², der 
NWFreiV und der TRENGW zu entnehmen.  

Bemessung und konstruktive Ausführung der Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswasser sind regelmäßig im bauaufsichtlichen Ver-
fahren nachzuweisen (Darstellung im Baugesuch). Dabei sollten 
u.a. folgende Maßgaben Beachtung finden:  

− Mindestgröße 15 % der anzuschließenden versiegelten Fläche 

− Tiefe mind. 0,30 m, max. 0,50 m 

− Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durchschnitt max. 
1 mal in 5 Jahren) 

− Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

− Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben des ATV-DVWK-
A 138, Ziff. 3.2.2  

− Zufluss zur Versickerungsanlage für Niederschlagswasser mög-
lichst oberflächig über bewachsenen Oberboden, Rinnen aus 
verfugten Pflastersteinen, o.ä. 

− Bei unzureichend versickerungsfähigem Untergrund sind so ge-
nannte Mulden-Rigolen-Elemente nach ATV-DVWK-A 138, 
Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

− Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau einer Versi-
ckerungsanlage für Niederschlagswasser. 

− Notüberläufe der privaten Sickeranlagen müssen an das öffent-
liche Notüberlaufsystem angeschlossen werden (technische In-
formationen sind über die kommunale Bauverwaltung erhält-
lich). 

Zu nicht sickerfähigem Niederschlagswasser sind die Entwässe-
rungs-Satzungen M 153 und A 117 oder bei befestigten Flächen un-
ter 1.000 m², § 25 WHG (Gemeingebrauch) und die TRENOG einzu-
halten. 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung vorgesehenen 
Flächen wie folgt vor Verdichtung geschützt werden:  

− keine Lagerung von Baumaterialien und Bodenaushub 

− kein Befahren  

− keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 
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Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbei-
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. verzichtet 
werden.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung.  

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Versicke-
rungsanlagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines 
Fach-Ingenieurs sinnvoll.  

    

  Überflutungsschutz  Um Überflutungen von Gebäuden zu vermeiden bzw. das Überflu-
tungsrisiko zu reduzieren sind entsprechende (Schutz-)Vorkehrun-
gen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der Licht-
schächte, Lichthöfe und des Einstiegs der Kellertreppen o. Ä. zu ach-
ten. Sie sollten so hoch liegen, dass kein Wasser zufließen kann. 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe sollte nach Gesichtspunkten des 
Überflutungsschutzes angemessen hoch gewählt werden. Maßnah-
men zur Verbesserung des Überflutung-Schutzes sind auch in die 
Gartengestaltung integrierbar. Bei der Gartenanlage ist darauf zu 
achten, dass das Wasser weg von kritischen (Gebäude-)Stellen 
fließt. Lichthöfe unterhalb von Dachrinnen sind potentielle Überflu-
tungsrisiken – Dachrinnen können überlaufen.  

    

  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte des-
halb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tat-
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sächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwert-
barkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll si-
chergestellt werden, dass anfallendes geogen belastetes Bodenma-
terial nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder wie-
deraufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig ver-
ändert. Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 
BBodSchV in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verla-
gerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. 
Weitere Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Bodenma-
terial regelt § 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige 
Hinweise zur Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Boden-Aushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch 
Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von 
mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entste-
hungsort oder ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Be-
reiche unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetz-
ten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängli-
che Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Ide-
alfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flä-
chen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche 
Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Ge-
staltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leit-
faden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 
Boden zu finden. 
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In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
verhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

  Städtische Stellplatz-Sat-
zung 

 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der 
Illerau" gilt die städtische Stellplatz-Satzung in ihrer jeweils aktu-
ellen Fassung. 

    

  Städtische Ortsentwässe-
rungssatzung 

 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der 
Illerau" gilt die städtische Ortsentwässerungssatzung in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feu-
erwehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 80-100 vorgesehen 
werden. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 150 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 



 Stadt Immenstadt i. Allgäu    Bebauungsplan "An der Illerau" 
 Textteil mit 45 Seiten, Fassung vom 26.06.2019 

Seite 19 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegen-
stände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zu-
ständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Stadt Immenstadt 
i. Allgäu behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte 
sowie evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine Gewässernut-
zung dar, die grundsätzlich einer rechtlichen Erlaubnis durch das 
zuständige Landratsamt bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine erlaub-
nisfreie Versickerung durchgeführt werden kann (Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung (NWFreiV)) sollte von der Bauherrschaft 
bei dem zuständigen Landratsamt in Erfahrung gebracht werden. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
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Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

    

  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Stadt Immen-
stadt i. Allgäu noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Ge-
währ.  
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2018 (GVBl. S. 145), 
Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2017 (GVBI. S. 375), der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie 
der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu den Bebau-
ungsplan "An der Illerau" in öffentlicher Sitzung am 19.09.2019 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der Illerau" ergibt sich aus dessen zeichnerischem 
Teil vom 26.06.2019.  

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "An der Illerau" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 26.06.2019. Dem 
Bebauungsplan wird die Begründung vom 26.06.2019 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit 
Geldbußen bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.  
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "An der Illerau" der Stadt Immenstadt i. Allgäu tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Be-
bauungsplanes "An der Illerau" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immenstadt i. Allgäu, den ….....................  

 
 
…....................................................... 
(Nico Sentner, 1. Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am nordöstlichen Rand des Orts-Teiles "Seifen" im di-
rekten Anschluss an bestehende Wohnbebauung. Der Bebauungsplan dient der Ausweisung von 
zusätzlichen Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansäßigen Bevölkerung. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Illerau" im beschleunigten Verfahren er-
folgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "An der Illerau" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich nordöstlich der Stadt Immenstadt i. Allgäu im Ortsteil 
"Seifen". In dem Ortsteil liegt das Plangebiet am östlichen Orts-Rand im direkten Anschluss an 
bestehende Wohnbebauung.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Teilflächen der Grundstücke mit den Fl.-Nrn.: 656/1 
und 643/15 (Gemarkung Stein i. Allgäu). 

 

  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Übergangsbereich der Iller-Vorberge und den Nagel-      
fluhhöhen und –senken bei Immenstadt i. Allgäu geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Es sind keine her-
ausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  In westlicher Richtung zur Bestands-Straße besteht eine gemäßigt nach Westen hin ansteigende 
Böschung. Das Gelände im Plangebiet ist leicht bewegt. Die Anschlüsse an die bereits bebauten 
Grundstücke im Norden sowie die Erschließungsstraße sind jedoch unproblematisch. 
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6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Der Bebauungsplan dient der Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Stadtverwaltung bereits mehrere konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Die 
Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist in Immenstadt i. Allgäu allgemein und auch für den 
Orts-Teil "Seifen" hoch. Für den Bereich besteht zudem eine konkrete Anfrage des Grundstücksei-
gentümers, auf den eigenen Flächen Wohnbebauung umzusetzen und diese an geeignete Bewerber 
weiter zu veräußern. Der Stadt erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzu-
greifen.   

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den für diesen Bereich relevanten Zielen des Landes-
entwicklungsprogramms Bayern 2013 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

  
 

Die Stadt Immenstadt i. Allgäu verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan (Feststellungsbeschluss vom 16.02.2012). Die überplanten Flächen wer-
den hierin als gemischte Bauflächen (M) dargestellt. Zudem stellt der Flächennutzungsplan an-
grenzend Überschwemmungsbereiche der Bergstattbäche sowie der Iller dar. Durch ausgeführte 
Hochwasserschutz-Maßnahmen in den letzten Jahren liegt die Planung jedoch mittlerweile außer-
halb von Bereichen des HQ100 (hundertjähriges Hochwasser) bzw. HQextrem (Extremhochwasser). Da 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen 
des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, ist eine Berichtigung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich.  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Die drei entstehenden Grundstücke werden von den Eigentümern (privat) der Fläche weiterveräu-
ßert. Auf Grund dessen und auf Grund des geringen Umfanges an hinzutretender Bebauung wurden 
keine weiteren Standorte in der Stadt Immenstadt i. Allgäu geprüft. Die Fläche ist auf Grund ihrer 
Verfügbarkeit, der bestehenden Umgebungsbebauung sowie der guten Erschließungsmöglichkeit 
als Standort geeignet. Die geplante Bebauung schafft eine gute Abrundung und Ergänzung der 
bereits vorhandenen Bebauung. Zudem ist die landschaftlich attraktive Lage in östlicher, ländlich 
geprägter Lage des Orts-Teiles "Seifen" hervorzuheben. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu 
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schaffen ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation wesentlich zu 
beeinträchtigen. 

  Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, weil die Möglichkeiten 
der Innenentwicklung im Ortsteil Seifen und in der Stadt Immenstadt i. Allgäu ausgeschöpft sind 
bzw. die Verfügbarkeit entsprechender Flächen mittel- bis langfristig nicht gegeben ist. Zudem 
befinden sich die überplanten Grundstücke in privater Hand. 

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistel-
lung gem. Art. 58 BayBO). 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Illerau" erfolgt im so genannten beschleunigten Ver-
fahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen mög-
lich:  

− die zulässige Grundfläche liegt bei ca. 458 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes "An der Illerau" leitet sich aus der Systematik der 
Rechtsgrundlagen ab.  

 

6.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den gesamten Planbereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  

Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet 
(WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmi-
schung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, zu er-
möglichen. 
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  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll der Ausschluss von nicht störenden Handwerksbetrieben Fehl-
entwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und Grund-
stücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit 
u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebie-
tes teilweise nur schwer lösbar. 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden fernmeldetechnische Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. 
Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. 
Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass durch das Er-
scheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet entstehen 
könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden beein-
trächtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchtigung ge-
geben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunkanlagen im Ge-
meindegebiet, kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funktechnischen Zusammen-
hänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere dadurch gewährleistet, dass innerhalb des 
Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Baugebiete 
vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche Anlagen generell zulässig sind und in denen 
keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind.  

− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Be-
einträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem 
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf die in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 
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 − Die Festsetzung einer Grundflächenzahl ergibt einen möglichst großen Spielraum bei der Auf-
teilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -
anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,30 befindet sich im Rahmen der im § 17 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für allgemeine Wohngebiete. Er orientiert 
sich an den Vorgaben der nach Norden und Westen anschließenden Bebauung. Eine weitere 
Verdichtung in dieser Lage und an diesem Standort wäre städtebaulich nicht angepasst. 

 − Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der geplanten 
Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen und/oder Stell-
plätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berücksichtigen bleiben 
alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächs-
häuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anlagen. 
Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in § 19 BauNVO genann-
ten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlentwicklungen führen, da 
dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wären. Die getroffene Re-
gelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine 
Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den abweichenden 
Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende Überschrei-
tungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen sind daher 
unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht aus-
drücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen Kommen-
tierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, 
um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik 
schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und relativ stei-
ler Dachneigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamthöhe fixiert. Schmale 
Gebäude mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein ge-
eignetes Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein 
städtebaulich vertretbares Maß beschränkt. Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wand-
höhen über NN wurde gewählt, um auf die vorhandene Topographie reagieren zu können und 
darüber hinaus zu erreichen, dass sich die neu hinzukommenden Gebäude möglichst homogen 
an die bereits bestehende Bebauung anfügen. Für Höhe des Geländes werden  durch die Ein-
arbeitung der Kanalschachtdeckelhöhen ü. NN Anhaltspunkte gegeben. Durch die Festsetzung, 
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dass, sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten im Be-
reich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, für die Berechnung der ma-
ximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen entsprechenden 
Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich ist, wird eindeutig geregelt, dass die 
Höhe von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten nicht als maßgebliche Wandhöhe herangezo-
gen wird. Ebenso wird eindeutig geregelt, dass für zulässige, jedoch nicht mehr als untergeord-
net einzustufende Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten, die im Bereich des Schnitt-
punktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen die Wandhöhe am Schnittpunkt der Außen-
wand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Widerkehres, Zwerchgiebels oder Dachaufbaus 
herangezogen wird. 

  Die festgesetzte offene Bauweise kann ausschließlich als Einzelhaus umgesetzt werden. Die Fest-
setzung einer offenen Bauweise beschränkt die Längenentwicklung von Baukörpern auf max. 50 m.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind sowohl inner- als auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Ausweisung einer speziellen Fläche für Garagen 
ist nicht in jedem Fall erforderlich, da Garagen ebenso innerhalb der Baugrenzen errichtet werden 
können. Der freizuhaltende Mindestabstand zur Straßenfläche mit überirdischen baulichen Anlagen 
trägt zu einer besseren Übersichtlichkeit und damit Sicherheit des Verkehres bei. 

  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den §§ 12, 14, und 23 
BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die Grundstücke sind auf Grund der o.g. 
Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl aufwei-
sen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-Situation.  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen.  
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6.2.6  Infrastruktur  

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

 
6.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet sowie die einzelnen Bauplätze besitzen einen direkten Anschluss an 
die Straße "Am der Illerau" und sind über diese an das Verkehrsnetz angebunden. Hierdurch sind 
weitere Anbindungen gegeben.  

 
6.2.8  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm und/oder gewerblichen Lärms bzw. anderen Immis-
sionen sind nicht erkennbar.  

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten.  

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
6.2.9  Wasserwirtschaft 

  Die Stadt verfügt in diesem Bereich über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage des Abwasserverbandes Obere Iller zugeführt. 
Die Anlage ist ausreichend dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird direkt vor Ort versickert, nicht sicherfähiges Nieder-
schlagswasser ist dem Regenwasserkanal zuzuführen. Die maximale Einleitmenge in den öffentli-
chen Regenkanal wird auf 0,5 l/s pro Grundstück begrenzt.Durch Festsetzungen zur Oberflächen-
beschaffenheit und Entsiegelung wird dies auch als zukünftige Zielsetzung definiert. Die Versiege-
lung der Freiflächen wird durch eine entsprechende Festsetzung über die Oberflächen-Beschaffen-
heit minimiert.  

  Das Baugebiet wird an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Dadurch ist eine ein-
wandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
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dass insbesondere im Zuge von Hochwasserereignissen hohe Grundwasserstände im Plangebiet 
anstehen.  

  Der Ausschluss von Kellergeschossen erfolgt aufgrund der bereits vorhandenen, hohen Grundwas-
serstände. Um einen Beeinträchtigung der Ober- bzw. Unterlieger zu vermeiden, können diese nur 
zugelassen werden, wenn ein hydrogelogischer Nachweis erbracht wird, welcher sicherstellt, dass 
eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten ist.  

 
6.2.10  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13b BauGB  

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplan "An der Illerau" im beschleunigten Verfahren 
erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "An der Illerau" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt im Ortsteil "Seifen" auf den Teilflächen des Grundstückes mit der Fl.-
Nr. 656/1. Westlich grenzt die Straße "An der Illerau" an. Östlich befindet sich eine landwirtschaft-
liche Fläche, welche ebenfalls innerhalb des Geltungsbereiches vorkommt. Jenseits der Straße "An 
der Illerau" sowie im Norden und Süden grenzt bestehende Wohnbebauung an den Geltungsbereich 
an.  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine landwirtschaftlich 
genutzte Wiesenfläche. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Artenschutzrechtlich relevante 
Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwarten, da die Wiese dreiseitig 
von Bebauung bzw. bestehenden Straßen umgeben und nutzungsbedingt in Bezug auf die Flora 
eher artenarm ist (schnittverträgliche Arten des Wirtschaftsgrünlands). 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Die nächsten gem. § 30 BNatSchG 
kartierten Biotope liegen etwa 50 m weiter östlich ("Illeraltwasser bzw. Aubach im Seifener Becken 
östlich der Ortschaft Seifen", Nr. 8427-0070-005 Teilflächen -007, -008) eine weitere Teilfläche 
dieses Biotopes (-006) liegt etwa 200 m südlich. Weitere Biotope befinden sich nördlich des be-
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bauten Ortsbereiches ("Feuchtflächen entlang der Bahnlinie Buchloe – Lindau nordöstlich von Sei-
fen", Nr. 8427-0072-001 sowie "Feuchtflächen an der Bahnlinie nach Immenstadt, südlich Than-
ners", Nr. 8327-0221-001). Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Fläche liegt in der geologi-
schen Raumeinheit "Allgäuer Molasse-Vorberge". Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt kom-
men im Bereich "Ablagerungen im Auenbereich, meist jungholozän und polygenetische Talfüllung, 
z.T. würmzeitlich" vor. Die Gesteine werden als Mergel, Lehm, Sand, Kies, z.T. Torf beschrieben. 
Laut Übersichtsbodenkarte kommen fast ausschließlich Gley-Vega und Vega-Gley aus Schluff und 
Carbonatschluff (Auensediment) vor.  

Die Böden sind vollständig unversiegelt, aber deutlich anthropogen überprägt (großflächig in ge-
ringem Umfang Verdichtung durch Befahrung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und 
evtl. Pflanzenschutzmitteln). Auf Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden 
Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schad-
stoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden 
Böden für Niederschlagswasser liegen noch keine genauen Informationen vor. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Auch auf Grund der weitgehend ebe-
nen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. Zwar 
stellt der Flächennutzungsplan angrenzend Überschwemmungsbereiche der Bergstattbäche sowie 
der Iller dar. Durch ausgeführte Hochwasserschutz-Maßnahmen in den letzten Jahren liegt die Pla-
nung jedoch mittlerweile außerhalb von Bereichen des HQ100 (hundertjähriges Hochwasser) bzw. 
HQextrem (Extremhochwasser). Abwässer fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlags-
wasser versickert breitflächig über die belebte Bodenzone. Über den genauen Grundwasserstand ist 
nichts bekannt. Auf Grund der Erfahrungen im Rahmen von räumlich nahe gelegenen Bauvorhaben 
in jüngerer Zeit und insbesondere bei Hochwasserereignissen der Iller ist mit oberflächennah an-
stehendem Grundwasser zu rechnen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine innerörtliche Freifläche, auf der sich 
sehr kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche nicht 
vor. Da die umliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit Gär-
ten), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Beim Plangebiet handelt 
es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, welche von Norden, Westen und Süden durch 
Bestandsbebauung umgeben wird. Auf Grund der intensiven Nutzung gilt die Fläche als struktur-
arm. Wanderwege führen am Gebiet nicht vorbei, sodass der Fläche keine besondere Bedeutung 
für die Erholung zukommt. Östlich des Gebietes kommt in etwa 50 m Entfernung der "Gießener 
Bach" vor. Das Plangebiet ist von den angrenzenden Straßen, der Bestandsbebauung sowie von 
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der freien Landschaft im Osten her gut einsehbar. Da entlang des "Gießener Baches" Gehölze vor-
kommen, wird die Fläche abgeschirmt.  

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper geht die konventionell genutzte Wiesenflä-
che als Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Gehölze sind von der Planung nicht betroffen. 
Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deut-
lichen Störeinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das 
Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung der Bi-
otope zu dem Vorhaben und da die Planung ausschließlich Wohnbebauung vorsieht, kann eine 
Beeinträchtigung der Biotope von der Planung ausgeschlossen werden. 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Planung er-
möglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen der be-
troffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper bzw. 
Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten Flächen 
können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen und bieten 
Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Niederschlagswasser in 
diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Landwirtschaftliche Ertragsflächen sind nicht 
betroffen. Die Größe der voraussichtlich versiegelten Flächen ist insgesamt noch gering, da es sich 
lediglich um drei Baugrundstücke handelt.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Zudem kann es durch das Einbinden von Baukörpern in den Un-
tergrund zeitweise zu einem Aufstauen und Umleiten des oberflächennah anstehenden Grundwas-
sers kommen. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind jedoch auf Grund der 
geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen der Versiegelung durch 
die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend minimiert. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Frischluftproduzenten kommen nicht vor. Auf 
Grund des eingeschränkten Umfangs der zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen 
kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten. 
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  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Randlage 
geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige Be-
einträchtigung. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße 
an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffe-
nen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswir-
kungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebau-
ung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

  

7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im nördlichen Plangebiet wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die als Pufferzone dient und 
eine auflockernde Grünzone zwischen der vorhandenen und der geplanten Bebauung schafft. 

  Durch die Festsetzung, dass pro 500 m² angefangener privater Grundstücksfläche mindestens 
1 Laubbaum zu pflanzen ist, wird eine ausreichende Durchgrünung des Baugebietes gewährleistet. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 
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  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachform für den Hauptbaukörper ist auf das Satteldach beschränkt. Es erfolgt eine Klarstellung 
zu den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dachform. Diese Dachform entspricht den land-
schaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude im direkt angrenzenden Bereich 
weisen ebenfalls ausschließlich Satteldächer auf. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Solaranlagen auf Flach- und Pultdächern der Garagen und Nebengebäude dürfen nur unter be-
stimmten Bedingungen aufgeständert werden, um keine negativen Entwicklungen hinsichtlich der 
Gestaltung und der Fernwirkung dieser Elemente auf Flach- und Pultdächern zu erhalten. 

  Das Regelungs-Konzept für Dachaufbauten beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und 
Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die 
Gebäudelänge unter Umständen nicht eindeutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer 
Dachneigung von 26° sind Dachaufbauten zulässig. Für Dachneigungen unter 26° sind Dachgau-
pen nicht zulässig und in der Regel nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Regelungen 
ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen 
werden, dass Beeinträchtigungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind. Auf eine Regelung für 
Widerkehre und Zwerchgiebel wird verzichtet. Es sind stattdessen die Anforderungen des Art. 8 
BayBO (Gestaltung) einzuhalten. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Firsthöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Dachüberstand, Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den 
umliegenden, landschaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch 
ausreichend gestalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun 
führt zu einem homogenen und ruhigen Straßenbild.  

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt.  
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8.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Einfriedungen und Stützkonstruktionen von den öffentli-
chen Verkehrsflächen zurück zu versetzen.  

 

  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen 

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO 
zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, da die unterschiedlichen Ausrichtungen der Grundstücke und 
Gebäude zu nicht vorhersehbaren Entwicklungen bezüglich des Grundstückszuschnittes und privat-
rechtlicher Regelungen führen. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Flächen befinden sich in privatem Eigentum. Dies betrifft nicht die festgesetzten Verkehrsflä-
chen. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund des beschränkten 
Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind 
geeignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,17 ha 

 
9.2.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserverband Obere Iller, Sonthofen 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Stadtwerke 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Allgäuer Überlandwerke GmbH (AÜW), Kempten (Allgäu) 

  Müllentsorgung durch: Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK), Kempten (Allgäu) 
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  Durch den Bebauungsplan "An der Illerau" sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen erfor-
derlich. Die vorhandenen Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, Versorgungsleitungen, Abwas-
serleitungen) sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 

 
9.2.3  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 19.10.2018 fanden die Überlegungen aus der öffentlichen Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses der Stadt Immenstadt i. Allgäu vom 18.10.2018 wie folgt Berück-
sichtigung: 

 − Anpassung des Geltungsbereiches 

− Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen der Baugrenze sowie der Art der Nutzung 

− Anpassung der zeichnerischen Hinweise zu voraussichtlichen Grundstücksgroßen sowie geplan-
ter Grundstückgrenzen 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

  Für die in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses beschlossenen Inhalte wurde bereits vor 
der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 25.02.2019) zur Verdeutlichung der 
möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Stadtratssitzung vorgenommenen Änderungs-Be-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfs-
fassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im 
Sitzungsprotokoll der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bzw. der Sitzungsvorlage der öf-
fentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 11.04.2019 enthalten): 

 − redaktionelle Änderung der Festsetzung "Maximale traufseitige Wandhöhe über NN" (Ziffer 2.5) 

− redaktionelle Änderung der Festsetzung "Maximale Firsthöhe über NN" (Ziffer 2.6) 

− Ergänzung der Festsetzung "Kellergeschosse in dem Baugebiet" (Ziffer 2.16) 

− redaktionelle Änderung der Hinweise zu Natur- und Artenschutz durch Empfehlung für Orts-
randeingrünung (Ziffer 4.7) 

− redaktionelle Änderung der Hinweise zum Biotopschutz durch Verweis auf das Bundesnatur-
schutzgesetz (Ziffer 4.8) 

− Ergänzung des Hinweises "Überflutungsschutz" (Ziffer 4.12) 

− Ergänzung des Hinweises "Städtische Ortsentwässerungssatzung" (Ziffer 4.15) 

− redaktionelle Anpassung des Hinweises zum Brandschutz (Ziffer 4.16) 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 
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  Für die in der Sitzung des Stadtrates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 26.06.2019) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Stadtratssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im 
Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Stadtrates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.09.2019 enthalten): 

 − redaktionelle Änderung des Textteiles 

− Anpassung und Ergänzung der Begründung und der Hinweise 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungspro-
gramm Bayern 2013, 
Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung der 
Stadt Immenstadt i. All-
gäu gemeinsam mit der 
Stadt Sonthofen als Mit-
telzentrum 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Allgäu, Land-
schaftliche Vorbehaltsge-
biete ( ) 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan; Darstellung 
als gemischte Bauflä-
che (M)  
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden nach 
Südosten über das Plan-
gebiet, im Vordergrund 
die Straße "An der Il-
lerau" 

Blick von Süden nach 
Norden über das Plange-
biet, im Vordergrund die 
Straße "An der Illerau" 
 

Blick von Osten über das 
Plangebiet, im Hinter-
grund die Bebauung ent-
lang der Straße "An der 
Illerau" 
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12   Verfahrensvermerke 
   

  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Stadtratssitzung vom 23.11.2017. Der Beschluss wurde 
am 12.12.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. ………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister)  

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13b i.V.m. § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten 
und sich bis zum 22.12.2017. Zur Planung zu äußern (Bekanntmachung am 12.12.2017). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 08.11.2018 bis 07.12.2018 (Billigungsbeschluss 
vom 18.10.2018; Entwurfsfassung vom 08.10.2018; Bekanntmachung am 30.10.2018) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Ferner wurde zu der Entwurfsfassung vom 25.02.2019 (Billigungsbe-
schluss vom 11.04.2019; Bekanntmachung am 07.05.2019) der Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben (gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB). 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. ……………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 

 
  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Von einer Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 23.10.2018 (Entwurfsfassung vom 
08.10.2018; Billigungsbeschluss vom 18.10.2018) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert. Ferner wurde den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu der Ent-
wurfsfassung vom 25.02.2019 (Billigungsbeschluss vom 11.04.2019; Anschreiben vom 
02.05.2019) Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben (gem. § 4a 
Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB). 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. …………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 
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  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 19.09.2019 
über die Entwurfsfassung vom 26.06.2019. 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. …………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 

 

  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "An der Illerau" in der Fassung vom 26.06.2019 
dem Satzungsbeschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 19.09.2019 zu Grunde lag und 
dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. …………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"An der Illerau" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. …………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 

 
  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der Stadt Immenstadt im Allgäu wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
für den Bereich im Wege der Berichtigung angepasst. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
wurde am ………… ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Immenstadt i. Allgäu, den …………. …………………………… 
  (Nico Sentner, 1. Bürgermeister) 
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Plan geändert am: 19.10.2018   

Plan geändert am: 25.02.2019   

Plan geändert am: 26.06.2019   
 

 

    
 

 

Planer: 

 
…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. M.Sc. S. Schöller-Mann)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift der Planerin. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 


